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Nummer 179  Verweigerung der Vollstreckung 
 
Über eine Verweigerung der Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat unterrichtet das Bundesamt für Justiz 
die zuständige deutsche Behörde und weist gegebenenfalls ausdrücklich darauf hin, wenn die Vollstreckung 
aus dem in § 87p Satz 2 IRG genannten Grund abgelehnt wurde.


